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Warnen vor Radar

Dem Lenker eines Pkws
wurde zur Last gelegt, opti-
sche Warnzeichen abgege-
ben zu haben, ohne dass dies
die Verkehrssituation erfor-
dert hatte, weshalb über ihn
eine Geldstrafe in der Höhe
von 72 Euro verhängt wur-
de. Die Behörde ging davon
aus, der Autofahrer habe mit
den Lichtzeichen andere
Verkehrsteilnehmer vor Or-
ganen der Straßenaufsicht,
die Geschwindigkeitsmes-
sungen mittels Radar vor-
nahmen, warnen wollen. 

Der Kfz-Lenker erhob
daraufhin Beschwerde an
den Verwaltungsgerichtshof,
der die geltende Rechtslage
erörtere: Warnzeichen sind
gemäß § 22 der Straßenver-
kehrsordnung dann abzuge-
ben, wenn es die Verkehrssi-
cherheit erfordert. Dabei hat
der Fahrzeuglenker andere
Straßenbenützer mit der zum
Abgeben von akustischen
Warnzeichen bestimmten
Vorrichtung durch deutliche
Schallzeichen, sofern solche
Vorrichtungen nicht vorhan-
den oder gestört sind, durch
deutliche Zurufe zu warnen.
Der Lenker darf auch durch
Blinkzeichen warnen, wenn
sie ausreichen und nicht
blenden. 

Erfordert es die Sicher-
heit des Verkehrs jedoch
nicht, ist die Abgabe von
Schallzeichen explizit ver-
boten. Ein Verbot für die
Abgabe von Blinkzeichen in
derartigen Fällen ist demge-
genüber nach herrschender
Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichtshofs (VfGH
11.10.1975, B 227/75 = Slg.
7642), auf die sich der
VwGH stützte, weder § 22
StVO noch einer anderen
Bestimmung der Straßenver-

kehrsordnung zu entnehmen.
Somit existiert keine Norm,
welche die Abgabe von
Blinkzeichen dann mit Stra-
fe bedroht, wenn die Ver-
kehrssicherheit deren Abga-
be nicht erfordert. Da der
Gesetzgeber klar und un-
missverständlich auszuspre-
chen habe, wo er strafen
wolle, gelte laut Verfas-
sungsgerichtshof Folgendes:
Die Abgabe optischer Warn-
zeichen ist grundsätzlich
zulässig. Nur dann, wenn
mit den Lichtzeichen eine
Blendung von Straßenbenüt-
zern verbunden wäre, würde
dies eine Verwaltungsüber-
tretung darstellen und wäre
eine Strafe zu verhängen,
sofern nicht ein Verstoß ge-
gen kraftfahrrechtliche Be-
stimmungen vorläge. 

Der Verwaltungsgerichts-
hof schloss sich entgegen
seiner in einem früheren Er-
kenntnis (VwGH 14.12.
1988, Zahlen 88/02/0160
und 0161) geäußerten ab-
weichenden Ansicht dieser
Rechtsanschauung des Ver-
fassungsgerichtshofs an und
hob den angefochtenen Be-
scheid auf.

VwGH 2006/02/0168,
30.10.2006

Kurzparkzone:
Ausnahmebewilligung

Ein Gewerbetreibender
beantragte eine Ausnahme-
bewilligung von einer Kurz-
parkzone in Schwechat, gel-
tend von Montag bis Freitag
von 8.00 bis 18.00 Uhr und
am Samstag von 8.00 bis
12.00 Uhr. Die Behörde ver-
neinte das Vorliegen einer
erheblichen Erschwernis bei
der Durchführung der beruf-
lichen Aufgaben und berief
sich darauf, die höchstzuläs-
sige Parkdauer in der betref-
fenden Kurzparkzone sei
durch Verordnung ohnedies
von vormals 90 auf 120 Mi-
nuten verlängert worden.

Gegen die abweisende
Entscheidung richtete der
Gewerbetreibende Be-
schwerde an den VwGH. Er
begründete die übergebühr-
liche Erschwernis bei Aus-
übung seines Gewerbes „Vi-
deoelektronik – Handel mit
Elektrogeräten“ damit, dass
er bei Durchführung von
Reparaturarbeiten und Mon-
tagen von Satellitenanlagen,
Fernsehantennen oder Ste-
reoanlagen darauf angewie-
sen sei, das Fahrzeug in un-
mittelbarer Nähe des Kun-

den abzustellen, da im Fahr-
zeug ein Ersatzteillager, Ma-
terial und Geräte mitgeführt
würden. Ohne Bewilligung
sei der Monteur gezwungen,
mehrfach den Weg zwischen
dem Objekt, wo sich die zu
reparierenden Geräte befän-
den, und dem Fahrzeug
zurückzulegen. Diese
Zurücklegung einer Weg-
strecke „von mehreren Mi-
nuten in einer Richtung" sei
dem Kunden weder zumut-
bar noch verrechenbar.

Nach § 45 Absatz 2 St-
VO können Ausnahmen von
Geboten oder Verboten für
die Benützung von Straßen
auf Antrag bewilligt werden,
wenn ein erhebliches per-
sönliches (beispielsweise ei-
ne schwere Körperbehinde-
rung) oder wirtschaftliches
Interesse des Antragstellers
eine solche Ausnahme erfor-
dert, oder wenn sich die ihm
gesetzlich oder sonst oblie-
genden Aufgaben anders
nicht oder nur mit besonde-
ren Erschwernissen durch-
führen ließen und weder ei-
ne wesentliche Beeinträchti-
gung von Sicherheit, Leich-
tigkeit und Flüssigkeit des
Verkehrs, noch wesentliche
schädliche Einwirkungen
auf die Bevölkerung oder
die Umwelt durch Lärm,
Geruch oder Schadstoffe zu
erwarten sind.

„Dem Gewerbetreiben-
den ist zunächst beizupflich-
ten, dass die Erteilung einer
derartigen Ausnahmebewil-
ligung nicht im Ermessen
der Behörde liegt (vgl.
VwGH 23.2.2001, Zl.
96/02/0061)“, erörterte das
Höchstgericht. Ein Rechts-
anspruch auf Erteilung der
Ausnahmebewilligung be-
stehe aber nur bei Zutreffen
der im Gesetz angeführten
Voraussetzungen. „Dabei ist

Kurzparkzonen: Eine Ausnahmebewilligung ist nur aus 
besonderen Gründen möglich.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Lichtzeichen zur Warnung anderer 

Verkehrsteilnehmer, Ausnahmebewilligung von einer Kurzparkzone sowie Besitz zweier Führerscheine.



ein strenger Maßstab anzule-
gen und eine Ausnahmege-
nehmigung nur aus gravie-
renden, die antragstellende
Partei außergewöhnlich hart
treffenden, Gründen zu er-
teilen (vgl. VwGH 23.2.
2001, Zl. 96/02/0061).“ Der
ins Treffen geführte Zeitauf-
wand „von mehreren Minu-
ten für eine Wegstrecke“
(für den Fall des Abstellens
des Fahrzeuges außerhalb
der Kurzparkzone), selbst
wenn dies mehrfach notwen-
dig sein sollte, im Zusam-
menhang mit der zulässigen
Parkdauer von 120 Minuten
stelle keinen außergewöhn-
lich hart treffenden Grund
dar.

Auch der Verwaltungsge-
richtshof verneinte somit das
Vorliegen besonderer Er-
schwernisse bei Durch-
führung der dem Beschwer-
deführer obliegenden Auf-
gaben und wies die Be-
schwerde ab.

VwGH 2004/02/0389,
23.5.2006

Besitz von zwei
Führerscheinen

Anlässlich einer Lenker-
und Fahrzeugkontrolle wur-
de ein Fahrer im Besitz
zweier Führerscheine ange-
troffen, eines deutschen aus
dem Jahr 1953 und eines
österreichischen aus dem
Jahr 1971. Da alle vorhande-
nen Führerscheine mit Aus-
nahme des zuletzt ausge-
stellten Führerscheins bei
der Wohnsitzbehörde abzu-
liefern sind, wurde der Len-
ker wegen Übertretung des
Führerscheingesetzes zu ei-
ner Geldstrafe in der Höhe
von 70 Euro verurteilt, wo-
gegen er Beschwerde an den
Verwaltungsgerichtshof er-
hob.

Das Höchstgericht erör-
terte, dass für die Frage der
Ablieferungspflicht früherer
Führerscheine einerseits die
EU-rechtlichen Vorgaben
der Führerschein-Richtlinie,

andererseits die Bestimmun-
gen des österreichischen
Führerscheingesetzes rele-
vant sind: Die Richtlinie des
Rates über den Führerschein
vom 29. Juli 1991 (Artikel 7
Absatz 5 der Richtlinie
91/439/EWG) besagt, dass
jede Person nur Inhaber ei-
nes einzigen von einem Mit-
gliedstaat ausgestellten Füh-
rerscheins sein kann. Die be-
zughabende Bestimmung
des Führerscheingesetzes (§
14 Absatz 7) lautet demge-
genüber: „Eine Person, die
im Besitz mehrerer in einem
EWR-Staat ausgestellter
Führerscheine ist, hat alle
bis auf den zuletzt ausge-
stellten Führerschein bei ih-
rer Wohnsitzbehörde abzu-
liefern. Die abgelieferten
Führerscheine sind der je-
weiligen Ausstellungsbehör-
de zurückzustellen.“

Der Lenker brachte in
seiner Beschwerde an den
Verwaltungsgerichtshof vor,
das Wort „mehrere“ im Füh-
rerscheingesetz bedeute
„mehr als zwei“. Die Ablie-
ferungspflicht trete daher
erst ein, wenn jemand mehr
als zwei Führerscheine habe.
Besitze jemand, wie er, nur
zwei EWR-Führerscheine,
treffe ihn die Ablieferungs-
pflicht nicht.

„Mit diesem Vorbringen
reißt der Lenker den Geset-
zestext völlig aus seinem
Zusammenhang“, erwiderte
der Verwaltungsgerichtshof.
Aus der Wortfolge „alle bis
auf den zuletzt ausgestellten
Führerschein“ ergebe sich
zweifelsfrei, dass „mehrere“
„zwei oder mehr“ bedeute.
Dieses Verständnis werde
durch den unmissverständli-
chen Wortlaut der Führer-
schein-Richtlinie bestätigt.
Von einer „unbestimmten“
Norm könne daher keine
Rede sein. Die Beschwerde
wurde ohne weiteres Ver-
fahren als unbegründet ab-
gewiesen.

VwGH 2006/02/0161,
30.10.2006

Valerie Kraus
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